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Ziele des Persönlichen Budget
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E  behinderungspolitisches Ziel – Ermöglichung und Förderung eines selb-
ständigen und selbstbestimmten Lebens des Leistungsberechtigten

E  Einstieg zu mehr Eigenverantwortung bei der Entscheidung über die Art, 
den Zeitpunkt und den Umfang der notwendigen Hilfen

E  Leistungsberechtigter soll Mittel erhalten um selbst zu ent- scheiden, 
welche Hilfen durch welchen Dienst/Einrichtung oder durch welche Person 
zu dem von ihm erwünschten Zeitpunkt erbracht werden

E  Stärkung der Wahlfreiheit zwischen persönlichen Budget oder der Sach-
leistung
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Leistungsträger

Leistungsberechtigter

Leistungserbringer
Geldmittel; 

Vereinbarungen

Ausführung 
Sachleistungen

Anspruch auf
Leistungen

E  Ausgestaltung als Komplexleistung, wenn es als trägerübergreifende 
Leistung angeboten wird

E   Persönliche Budget soll zur Auflösung des klassischen Dreiecksverhältnis:

Leistungsträger – Leistungserbringer – Leistungsberechtigter  

beitragen 
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E  so können die Budgetnehmer direkt Vereinbarungen mit 
Leistungserbringern schließen

Leistungsträger Budgetnehmer Leistungserbringer

Geldmittel; 
Zielvereinba-

rungen

Nutzung/Bezahlung von 
Dienstleistungen

Dienstleistungs-Vereinbarungen

E Beitrag zur Flexibilisierung der Leistungen und Veränderungen der Angebots-
struktur und Aufbau neuer nichtstationärer Betreuungs- und Wohnformen



        Chancen       und          Risiken
• Selbstbestimmung; 

Wahlmöglichkeiten

• starke Individualisierung; 
Flexibilisierung

• mehr Eigenverantwortung

• Kombinationsmöglichkeiten

• produktive Konkurrenz 
zwischen Anbietern

• Aufbrechen alter Strukturen 
und Entbürokratisierung

• Beitrag zur Personenzen-
trierung

• Überforderung 

• Qualitätsverlust, unzureichen-
de Kontrolle

• Zweckentfremdung; Miss-
brauch

• unzureichende Finanzierung 
der Angebote, Sparmaßnahme

• unzureichende Aufklärung/ 
Beratung

• Budgetberatung/Budgetassis-
tenz

• kompliziertes Verfahren, 

• Bedarfsfeststellung 
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Vorteile Probleme



Persönliches Budget?
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  eine auf Bedarfsdeckung ausgerichtete pauschalierte Geldleistung

c  Pauschalierung kennzeichnet des Weiteren den Unterschied zu 
den Geldleistungen, die gemäß § 29 Abs. 2 SGB IX anstelle der 
Sachleistung gewährt werden

c  PB wird vor der Beschaffung berechnet und bewilligt 

 keine Kostenerstattung

E  Wozu soll das Persönliche Budget dienen?                       

Ø  Hilfegewährung nach Maß 
E  Bemessung des Persönlichen Budget?    

Ø  Grundversorgung, Deckung des Unterstützungsbedarfs, 
Hilfen zur Teilhabe

E  Leistbarkeit des Persönlichen Budgets?

Ø  Planbarkeit, Steuerbarkeit, individueller Zuschnitt, 
Einfluss- nahme auf benötigte und gewünschte 
Unterstützung
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Gegenwärtige Arten des persönlichen Budget

E  (Trägerübergreifendes) persönliches Budget

E  Pflegebudget

 reine Pflege im Rahmen des SGB XI/SGB XII

 Pflegekasse und Sozialhilfeträger

E  Integriertes Budget

  Menschen mit Behinderung erhalten           
Leistungen der PflegeV in Budgetform

  Beispiel:

Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfeträger            
Arbeitsassistent - Integrationsamt Häusliche 
Pflege – Pflegekasse / ev. Sozialamt



§ 6 Rehabilitationsträger

Reha-Träger Med. Reha Teilhabe 
Arbeitsle-
ben

Unterhalts-
sichernde u. 
andere 
ergänzende 
Leistungen

Teilhabe an 
Bildung

Leistungen 
zur Sozialen 
Teilhabe

GKV-Träger X X

BA (auch f. 
SGB II-LB)

X X

GUV-Träger X X X f. Versicherte n.     
§ 2 Abs. 1 Nr. 8 

SGB VII

X

GRV-Träger X X X

KOF-Träger X X X X X

Träger öff. 
JH

X X X X

Träger  EGH X X X X
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§ 29 SGB IX - Persönliches Budget

c  Auf Antrag  der LB werden Leistungen zur Teilhabe durch die 
Leis- tungsform eines Persönlichen Budgets ausgeführt, 

Ø um den LB in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. 

c Bei der Ausführung sind nach Maßgabe des individuell fest-
gestellten  Bedarfs die Reha-Träger, Pflegekassen und die 
Integrationsämter beteiligt. 

c Es wird von den beteiligten Leistungsträgern trägerübergreifend 
als Komplexleistung erbracht.

 

c  Es kann auch nicht  trägerübergreifend von einem einzelnen 
Leistungsträger erbracht werden. 
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c  Budgetfähig sind auch die neben den Leistungen zur Teilhabe
erforderlichen Leistungen der

 Krankenkassen,
Ø  Pflegekassen,
Ø  Träger der Unfallversicherung bei 

Pflegebedürf-
     tigkeit sowie 

Ø  Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, 

die sich auf alltägliche  und regelmäßig wiederkehrende Be-
darfe beziehen und als Geldleistungen oder durch 
Gutscheine erbracht werden können.

c  an Entscheidung sind die LB für die Dauer von sechs Monaten 
gebunden 

c  Ausführung i. d. R. als Geldleistung, bei laufenden Leistungen mtl.

 in begründeten Fällen  Gutscheine

c  mit Auszahlung oder der Ausgabe von Gutscheinen an die LB gilt 
deren Anspruch gegen die beteiligten LT insoweit als erfüllt



11

c  Bedarfsermittlungsverfahren für laufende Leistungen wird i. d. 
R. im Abstand von zwei Jahren wiederholt. In begründeten Fällen 
kann davon abgewichen werden. 

c  PB werden auf der Grundlage der nach Kapitel 4 SGB IX  - Koor-
dinierung der Leistungen - getroffenen Feststellungen so 
bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird 
und die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann. 

c  die Höhe des PB soll die Kosten aller bisher individuell festge-
stellten Leistungen nicht überschreiten, die ohne das PB zu 
erbringen sind. § 35a SGB XI - Teilnahme an einem träger-
übergreifenden Persönlichen Budget - bleibt unberührt. 

c  Zuständigkeit: der nach § 14 leistende Reha-Träger für die Durch-
führung des Verfahrens; auch Pflegekassen und Integra-
tionsamt

c Enthält das PB Leistungen, für die der LT nicht LT nach § 6 Absatz 
1 - Reha-Träger -  sein kann, leitet er den Antrag insoweit 
unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen LT  nach § 
15 zu
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 LT und die LB schließen zur Umsetzung des PB eine Zielverein-
barung ab. 

Ø Sie enthält mindestens Regelungen über 

1. die Ausrichtung der individuellen Förder-und Leistungs-      
ziele, 

2. die Erforderlichkeit eines Nachweises zur Deckung des 
festgestellten individuellen Bedarfs, 

3. die Qualitätssicherung sowie 

4. die Höhe der Teil-und des Gesamtbudgets. 

 keine Anwendung der Zielvereinbarung, wenn allein Pflegekassen 
LT nach Absatz 3 sind und sie das PB nach Absatz 1 Satz 4 

erbringen
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c  Laufzeit: Die Zielvereinbarung wird im Rahmen des Bedarfsermitt-     
    lungsverfahrens für die Dauer des Bewilligungszeitraumes         
der Leistungen in Form des PB abgeschlossen.

 
c  Kündigung:  Beteiligte können Zielvereinbarung aus wichtigem 

Grund mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen, wenn ihnen 
die Fortsetzung der Vereinbarung nicht zuzumuten ist; 

 Ein wichtiger Grund kann für LB in der persönlichen Lebens-  
   situation liegen.

 Ein wichtiger Grund kann für den LT dann vorliegen, wenn      
LB die Vereinbarung, insbesondere hinsichtlich des Nach-      weises 
zur Bedarfsdeckung und der Qualitätssicherung        nicht 
einhalten. 

       Im Fall der Kündigung der Zielvereinbarung wird der Verwaltungs-
akt aufgehoben. 
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Leistungen zur Sozialen Teilhabe - § 113 SGB IX 

c  Grundsatz: 

Ø  Ermöglichung oder Erleichterung einer gleichberechtigten 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, soweit sie nicht nach 

den Kapiteln 3 bis 5 - Medizinische Reha; Teilhabe am 
Arbeitsleben; Teilhabe an Bildung - erbracht werden.

Ø  hierzu gehört, LB zu einer möglichst selbstbestimmten und 
eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen 

Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder 
sie hierbei zu unterstützen. 

Ø  maßgeblich sind die Ermittlungen und Feststellungen nach 
Kapitel 7 – Gesamtplanung

c Leistungen sind insbesondere 

1. Leistungen für Wohnraum - § 77

2. Assistenzleistungen - § 78

3. Heilpädagogische Leistungen - § 79
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 Leistungen nach Abs. 2 Nr. 1 bis 8 bestimmen sich nach den §§ 77 
bis 84, soweit sich aus dem 2. Teil nichts Abweichendes ergibt

c  Zur Ermöglichung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in 
der Verantwortung einer WfbM, einem anderen Leistungsanbieter 
oder dem Leistungserbringer vergleichbarer anderer 
tagesstrukturierender Maßnahmen werden die erforderliche 
sächliche Ausstattung, die personelle Ausstat- tung und die 
erforderlichen betriebsnotwendigen Anlagen des LE 
übernommen.

4. Leistungen zur Berteuung in einer 
Pflegefamilie

- § 80

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt 
praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - § 81

6. Leistungen zur Verständigung - § 82

7. Leistungen zur Mobilität - § 83

8. Hilfsmittel - §  84



Assistenzleistungen - § 78 SGB IX 

 Grundsatz: 

  Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des      
Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden         
Leistungen für Assistenz erbracht. 

c  Sie umfassen insbesondere Leistungen:

Ø  für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die 
Haushalts- führung, 

Ø  die Gestaltung sozialer Beziehungen, 
Ø  die persönliche Lebensplanung, 
Ø  die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, 
Ø  die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten 

    sowie 
Ø  die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich 

verordneten Leistungen.

c Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen 
Bereichen. 
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c  Die LB entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 
19 SGB IX (oder Gesamtplan - § 121 SGB IX)  über die konkrete 
Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme. 

c  Die Leistungen umfassen: 

1. die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen     
zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der LB und 

2. die Befähigung der LB zu einer eigenständigen Alltags-      
bewältigung. 

diese Leistungen werden von Fachkräften als qualifizierte 
Assistenz erbracht

§  Sie umfassen insbesondere die Anleitungen und 
Übungen    

   

c  Die Leistungen für Assistenz nach Absatz 1 umfassen auch Leis-
tungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Ver-
sorgung und Betreuung ihrer Kinder. 
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c  Sind mit der Assistenz nach Absatz 1 notwendige Fahrtkosten oder 
weitere Aufwendungen des Assistenzgebers, die nach den 

Besonderheiten des Einzelfalles notwendig sind, verbunden, 
werden diese als ergänzende Leistungen erbracht.

c  LB, die ein Ehrenamt ausüben, sind angemessene Aufwendungen 
für eine notwendige Unterstützung zu erstatten, soweit die 

Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden 
kann. 

 Die notwendige Unterstützung soll hierbei vorrangig im     
Rahmen familiärer, freundschaftlicher, nachbarschaft-       licher 
oder ähnlich persönlicher Beziehungen erbracht      werden. 

c  Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig 
von einer konkreten Inanspruchnahme werden erbracht, so- weit 
dies nach den Besonderheiten des Einzelfalls erforder- lich ist. 
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Budgetfähige Leistungen
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Budgetfähig sind nach § 29 SGB IX
•  alltägliche (Aufgaben/Anforderungen  in Bezug auf Arbeit, 

Familie, Privatleben, Gesellschaft, Gestaltung 
des eigenen Lebensumfeldes) 

•  regelmäßig wiederkehrende  (feststellbare Zeitabstände, 
Wiederholung innerhalb feststehender Zeitab-

             stände)
•  regiefähige  (steuerbare Leistung, Budgetnehmer entschei-

det - ggf. mit Unterstützung oder persönlich)

PB ist vorrangig als Geldleistungen und kann in  Form von 
Gutscheinen erbracht werden.



Krankenversicherung 

• Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel

• Blindenführhund Aufwendungsersatz

• Betriebskosten für Hilfsmittel; z.B. Stromkosten

• Häusliche Krankenpflege

• Haushalthilfe

• Fahrtkosten
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Pflegeversicherung

 Häusliche Pflege – Pflegesachleistung
 Häusliche Pflege – Pflegegeld
 Häusliche Pflege – Kombination von Geld und Sachleistung
 Teilstationäre Tages- u. Nachtpflege
 Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind



Gesetzliche Rentenversicherung

• Kfz-Hilfe in Form von Erstattung der Kosten für Zusatzausstattung 
und Fahrerlaubnis

• Beförderungskosten i. R. v. Kfz-Hilfsleistungen 

• Arbeitsassistenz

• Wohnungshilfe
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Bundesagentur für Arbeit

• Unterstützung der Beratung und Vermittlung

• Trainingsmaßnahmen

• Mobiltätshilfen

• Gründungszuschuss

• Berufsvorbereitung und Ausbildung



Sozialhilfeträger

• Leistungen zur häuslichen Pflege
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Unfallkasse

• Versorgung mit best. Arznei-, Hilfs- und Verbandsmittel

• Ärztlich verordneter Reha-Sport und Funktions-training als 
ergänzende Leistungen med. Reha

• Haushalthilfe; Kinderbetreuung 

• Hauswirtschaftliche Versorgung
Integrationsamt

§  Arbeitsassistenz
§  Beschaffung, Wartung und Instandsetzung v. techn. Arbeitshilfen
§  Leistungen zur Teilnahme an Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen



Antragstellung 
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E  Antragstellende Person kann bei allen beteiligten 
Leistungsträgern schriftlich oder durch sonstige Willens-
bekundung Antrag stellen - § 14 SGB IX

E  umfassende Information durch Antrag aufnehmende Stelle 
(i.d.R. leistender Reha-Träger) über Leistungsvoraus- setzungen 
und Zielbestimmung  des PB, sowie über die Verfahrensabläufe

E  Hinweis auf Mitwirkungspflicht der antragstellenden Person
E  Einverständniserklärung zur Weitergabe der personenbezogenen 

Daten
E  Antrag verbleibt beim leistenden Reha-Tr.; andere Kopie



4 Stufen der Budget-Ermittlung
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1. Stufe: Ermittlung der individuellen Unterstützungsbedarfe

2. Stufe: Analysierung der verfügbaren und wahrgenommenen 

    Ressourcen

3. Stufe: Einschätzung der erforderlichen Leistungen

4. Stufe: Bildung des Persönlichen Budgets



Verfahrenausgestaltung
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E  Vereinfachtes Verfahren:
�  wenn die vorhandene Unterlagen und Stellungnahmen  der 

beteiligten Leistungsträger zur abschließenden 
Festsetzung des PB ausreichen und den vereinbarten 
qualitativen Anforderungen an die Bedarfsermittlung und 
-feststellung entsprechen 

Nutzung moderner Kommunikationstechnik;

ohne Gremienbefassung

�  kein wesentlicher Beratungs- und Abstimmungsbedarf 
besteht

�  das Verfahren unnötig verlängert wird
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 Ausführliches Verfahren:

  Anträge und weitere Unterlagen zusammen mit den 
entsprechenden Stellungnahmen werden zum ausführlichen 
Verfahren  einer Gremienbefassung (Budgetkonferenz; 
Teilhabeplankonferenz, Gesamt- plankonferenz)

�  Vertretungsregelung der Leistungsträger untereinander 
möglich

�  Gremienergebnis schriftlich festhalten

�  Anstrebung einer einvernehmlichen Lösung

�  Gremium-Zusammensetzung:

beteiligte Leistungsträger

eventuell Sachverständige



Formulierung „smarter“-Ziele

S - pezifisch: Leitfrage: Was soll genau im jeweiligen Sachbereich erreicht 
            werden? Das Ziel soll positiv, verständlich und eindeutig       

        formuliert sein

M - essbar: Leitfrage: Woran lässt sich feststellen, ob das Ziel innerhalb 
         einer bestimmten Frist erreicht wurde? Punktuelle Erfolge,     

     Teilerfolge und volle Erfolge sollen feststellbar sein, damit 
                        erzielte Fortschritte aber auch Misserfolge deutlich erkenn-   

         bar sind. 

A - nspruchsvoll: Leitfrage: Ist das Ziel für alle Beteiligten motivierend 
                    und herausfordernd?

R - ealistisch: Leitfrage: Ist das Ziel grundsätzlich realisierbar durch die  
             gewählte Hilfe und ist es vereinbar mit anderen Zielen?            

         Es ist darauf zu achten, dass keine Zielkonflikte entstehen             
  und grundsätzlich alle vereinbarten Ziele auch erreicht              
werden können.

T - erminiert: Leitfrage: Wann soll das Ziel erreicht sein? Ein Endtermin  
          muss festgelegt werden. Es ist auch möglich Zwischen-            

                      termine für Teilziele zu vereinbaren. 27



Nachweiserbringung
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E  Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des 
festgestellten Bedarfs - § 60 SGB I i. v. m. § 65 SGB I

�  ob und wie dies erfolgt

�  Leistungsnachweis und kein Preisnachweis

E  Grundsatz:

�  so wenig wie möglich, so viel wie notwendig

  Stärkung des Budgetnehmers zur Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung sowie Unterstützung des Eigeninte- resses an 
hochwertiger Leistungsausführung



Qualitätssicherung
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E  Vereinbarung der Nutzung von entsprechenden Professionali-
täten

E  Einrichtungen/Dienste gelten als qualitätsgesichert, wenn ent-
sprechende Vereinbarungen/Verträge mit Leistungsträgern 
bestehen – z. B. §§ 38 und 123 SGB IX, § 75 SGB XII oder 
Zulassung nach §§ 84, 85 SGB III

E  Schwerpunkt: Ergebnisqualität – mit persönlichen Budget  
  beabsichtigte Zielerreichung

E  Nutzerzufriedenheit



Beratung und Unterstützung
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E  nicht unbedingt Regelungsgegenstand
E  Budgetberatung – zu allen Fragen des PB

Ø  allg. Beratungspflicht aller Sozialleistungsträger - § 14 SGB I
�  unabhängige Teilhabeberatung - § 32 SGB IX
�  Beratung und Unterstützung EGHTr. - 106 SGB IX
�  Auskunfts- und Beratungsstellen der Leistungsträger
�  Beratungsstellen Wohlfahrtsverbände

 Budgetunterstützung
�  Abschluss von Arbeits-, Dienstleistungs- und Beschaffungs-

verträgen zur Bedarfsdeckung
�  Dienstpläne des persönlichen Assistenten, Lohnabrechnung 

beim Arbeitgebermodell
�  Selbsthilfegruppen, Behindertenverbände



Mindestanforderungen - Gesamtverwaltungsakt

31

�  Persönliche Daten

�  bewilligten Leistungen

�  Angabe beteiligter Leistungsträger

�  jeweilige Leistungsvoraussetzungen

�  Höhe monatlicher Zahlbetrag

�  jeweiliger Leistungs- und Zahlungsbeginn

�  Dauer der Zahlung, ggf. Befristungen

�  Bankverbindung
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�  Hinweis, dass mit Auszahlung oder mit Ausgabe von Gutschei-
nen an den Budgetnehmenden dessen Anspruch gegen die 
beteiligten Leistungsträger erfüllt ist

�  Auflage, die Maßnahmen der Zielvereinbarung einzuhalten

�  Hinweis zum Kündigungsrecht der Zielvereinbarung

�  Hinweis zum Leistungsende bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses und Ende von Grundansprüchen 

�  Rechtsbehelfsbelehrung

 



Aufhebung/Widerruf des Gesamtverwaltungsaktes
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 Budgetnehmer und Beauftragter können Zielvereinbarung aus 
wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen

�  wenn Fortsetzung nicht zumutbar ist

- Budgetnehmer: persönliche Lebenssituation

- Beauftragten: Verpflichtungen durch Budget-         
nehmer nicht erfüllt werden

E  Widerruf des Gesamtverwaltungsaktes durch leistenden Reha-Tr.  
auch ohne Kündigung, wenn Budgetnehmer das PB zweck-
entfremdet nutzt - § 47 SGB X 

E  Widerspruchs- und Klageverfahren richten sich gegen den leis-
tenden Reha-Tr. Beauftragten
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Bedarfe

Persön-
liche 
Unter-
stützung

Hilfsmit-
tel

Teilhabebereiche
•  Selbstversorgung
•  Haushaltsführung
•  Mobilität
•  Soziale Beziehungen    
  /Netzwerke/Gesundheit
• Kommunikation/Information 
• Wirtschaftsleben/Geldum-      

   gang
•  Rechte
•  Bildung
•  Arbeit/Beschäftigung
•  Freizeit
•  Kulturelles Leben

Ressourcen

Pers. 
Aktivitäten

Soziale 
(Freunde, 
Verwandte)

Ökologische 
(Infrastruk-
tur)

Erforderliche Leistung

•  Art (z. B. Assistenz, Beratung)

•  Ausmaß (z. B. in Stunden)

Budget

Modell zur Berechnung eines Persönlichen Budget 
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Jürgen Neumann sagt

Vielen 
Dank!
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